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Beschlussempfehlung 

Hannover, den 04.09.2019 

Ausschuss für Wissenschaft und Kultur 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU - Drs. 18/3762 

Berichterstattung: Abg. Matthias Möhle (SPD) 
(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

Der Ausschuss für Wissenschaft und Kultur empfiehlt dem Landtag, den Gesetzentwurf mit den aus 
der Anlage ersichtlichen Änderungen anzunehmen.

Matthias Möhle 
Vorsitzender 
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Gesetz Gesetz

zur Änderung des Niedersächsischen 

Hochschulgesetzes 

zur Änderung des Niedersächsischen 

Hochschulgesetzes 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 

Das Niedersächsische Hochschulgesetz in der 

Fassung vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zu-

letzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 

18.12.2018 (Nds. GVBl. S. 317), wird wie folgt geändert: 

Das Niedersächsische Hochschulgesetz in der 

Fassung vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zu-

letzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (Nds. GVBl. S. 317), wird wie folgt 

geändert: 

  1. § 63 a wird wie folgt geändert:   1. § 63 a wird wie folgt geändert: 

In Absatz 4 werden folgende neue Sätze 2 und 3 

angefügt: 

a) Es wird der folgende neue Absatz 5 einge-

fügt: 

„
2
Mit Zustimmung des Fachministeriums kann die 

Stiftung Universität Göttingen Bauaufgaben zur 

Durchführung von Investitionsmaßnahmen im Be-

reich der Humanmedizin auf eine juristische Per-

son des Privatrechts übertragen, soweit die Stif-

tung Mehrheitsgesellschafter wird. 
3
Gleiches gilt für 

die Medizinische Hochschule Hannover, wenn ihr 

als Einrichtung des Landes zuvor vom Staatlichen 

Baumanagement Niedersachsen Bauaufgaben 

dauerhaft übertragen worden sind. 
4
Für die Über-

tragungen gemäß Sätze 2 und 3 ist § 65 LHO an-

zuwenden.“ 

„(5) 
1
Die Stiftung Universität Göttingen 

kann Bauaufgaben zur Durchführung von In-
vestitionsmaßnahmen im Bereich der Univer-

sitätsmedizin Göttingen mit Zustimmung 

des Fachministeriums von einem Unter-

nehmen in der Rechtsform einer juristi-

schen Person des privaten Rechts wahr-

nehmen lassen, welches die Stiftung zu 

diesem Zweck gegründet oder an dem sie 

sich zu diesem Zweck beteiligt hat und an 

dem sie über die Mehrheit der Anteile ver-

fügt.
2
Werden der Medizinischen Hochschule 

Hannover als Einrichtung des Landes Bau-
aufgaben dauerhaft übertragen, die zuvor 

vom Staatlichen Baumanagement Nieder-
sachsen wahrgenommen wurden, so gilt 

Satz 1 entsprechend. __________“

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

  2. § 63 b wird wie folgt geändert:   2. § 63 b wird wie folgt geändert: 

a) Es wird der folgende neue Satz 5 eingefügt: a) unverändert

„
5
Die Grundordnung kann ein weiteres Mit-

glied mit Zuständigkeit für das Ressort Infra-

struktur vorsehen, das bei der Medizinischen 

Hochschule Hannover zugleich Vizepräsiden-

tin oder Vizepräsident ist.“ 

b) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden Sätze 6 

und 7. 

b) unverändert

c) Satz 7 wird gestrichen. c) Der bisherige Satz 7 wird gestrichen. 
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  3. § 63 c wird wie folgt geändert:   3. § 63 c Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird der folgende neue Satz 4 einge-

fügt:

In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „Nrn. 2 und 3“ 

durch die Angabe „Nrn. 2, 3 und Satz 5“ ersetzt. 

„
4
Ist gemäß § 63 b Satz 5 nach der Grund-

ordnung ein weiteres Vorstandsmitglied 

vorgesehen, so gilt für die Empfehlung der 

Findungskommission Satz 3 entspre-

chend.“ 

b) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.

  4. § 63 d wird wie folgt geändert:   4. § 63 d Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird der folgende neue Satz 4 einge-

fügt: 

In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „Nrn. 2 und 3“ 

durch die Angabe „Nrn. 2, 3 und Satz 5“ ersetzt. 

„
4
Ist gemäß § 63 b Satz 5 nach der Grund-

ordnung ein weiteres Vorstandsmitglied 

vorgesehen, so gilt für die Empfehlung der 

Findungskommission Satz 3 entspre-

chend.“

b) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.

  5. § 63 e wird wie folgt geändert:   5. § 63 e wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Angabe „Absätzen 4 bis 6“ wird 

durch die Angabe „Absätzen 4 bis 7“ er-

setzt. 

aa) Im einleitenden Satzteil wird die Anga-

be „__________ bis 6“ durch die Anga-

be „__________ bis 7“ ersetzt. 

bb) In Nummer 8 wird der Wortteil „Pflege-

satz-“ durch den Wortteil „Entgelt-“ er-

setzt. 

bb) unverändert

b) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

In Nummer 3 werden nach dem Wort „Lie-

genschaftsangelegenheiten“ ein Komma und 

die Worte „sofern nicht ein Vorstandsmitglied 

nach § 63 b Satz 5 bestellt ist“ eingefügt. 

b) In Absatz 6 Satz 1 Nr. 3 __________ werden 

nach dem Wort „Liegenschaftsangelegenhei-

ten“ ein Komma und die Worte „sofern nicht 
gemäß § 63 b Satz 5 nach der Grundord-

nung ein weiteres Vorstandsmitglied vorge-

sehen und bestellt ist“ eingefügt. 

c) Es wird der folgende neue Absatz 7 eingefügt: c) Es wird der folgende neue Absatz 7 eingefügt: 

„(7) 
1
Sofern ein Vorstandsmitglied nach 

§ 63 b Satz 5 bestellt ist, gehören zu dessen 

Aufgaben diejenigen nach Absatz 6 Satz 1 

Nr. 3. 
2
Die Grundordnung kann das Nähere 

zum Aufgabenbereich des Vorstandsmitglieds 

nach § 63 b Satz 5 regeln.“ 

„(7) 
1
Sofern gemäß § 63 b Satz 5 nach 

der Grundordnung ein weiteres Vorstands-

mitglied vorgesehen und bestellt ist, gehören 

zu dessen Aufgaben diejenigen nach Ab-

satz 6 Satz 1 Nr. 3. 
2
Die Grundordnung kann 

das Nähere zu den in Satz 1 genannten 
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sowie zu weiteren Aufgaben____ des Vor-

standsmitglieds regeln.“ 

d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8. d) unverändert

  6. § 63 f wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt durch ein Semi-

kolon ersetzt und folgender Satz angefügt: 

„bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 

Sprecherin oder des Sprechers des Vorstands.“ 

  6. In § 63 f Abs. 1 Satz 2 werden am Ende ____ ein 

Semikolon und die Worte „bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme der Sprecherin oder des 
Sprechers des Vorstands“ eingefügt. 

  7. § 63 h wird wie folgt geändert:   7. Dem § 63 h wird __________ der folgende Ab-

satz 7 angefügt: 

Es wird der folgende Absatz 7 angefügt: __________ (jetzt im einleitenden Satzteil enthal-

ten) 

„(7) 
1
Die Medizinischen Fakultät schließt mit 

dem Städtischen Klinikum Braunschweig eine Ver-

einbarung über dessen Mitwirkung an der klini-

schen Ausbildung von Studierenden der Medizini-

schen Fakultät mit dem Ziel der Erhöhung der An-

zahl von Vollstudienplätzen. 
2
In der Vereinbarung 

ist sicherzustellen, dass die Anforderungen des § 3 

Abs. 1 Nr. 4 Bundesärzteordnung und der Appro-

bationsordnung für Ärzte erfüllt werden und die 

Verantwortung der Medizinischen Fakultät für ihre 

Einhaltung gewährleistet ist. 
3
Das Städtische Klini-

kum Braunschweig wahrt die Freiheit von For-

schung und Lehre. 
4
Die Vereinbarung bedarf der 

Zustimmung des Fachministeriums. 
5
Die Leiterin-

nen und Leiter von Kliniken und Instituten des 

Krankenhauses sind, soweit sie als außerplanmä-

ßige Professorinnen und Professoren der medizini-

schen Fakultät der Universität Göttingen mit der 

selbstständigen Wahrnehmung ihres Faches in 

Forschung und Lehre betraut sind und Aufgaben in 

Forschung und Lehre der Universitätsmedizin Göt-

tingen wahrnehmen, Mitglieder der Hochschulleh-

rergruppe an der Universität Göttingen.“ 

„(7) 
1
Die Universität Göttingen kann mit den

Trägern von besonders qualifizierten Kranken-

häusern ____ Vereinbarungen über deren Mitwir-

kung an der klinischen Ausbildung von Studieren-

den der Medizinischen Fakultät mit dem Ziel der 
Erhöhung der Anzahl an Vollstudienplätzen ab-

schließen. 
2
In den Vereinbarungen ist sicherzu-

stellen, dass die Anforderungen des § 3 Abs. 1 
Nr. 4 der Bundesärzteordnung und des § 1 Abs. 2 

Nr. 1 der Approbationsordnung für Ärzte erfüllt 

werden und die Verantwortung der Medizinischen 
Fakultät für deren Einhaltung gewährleistet ist. 

3
In 

den Vereinbarungen ist auch sicherzustellen, 

dass die Hochschule sowie ihre Organisations-

einheiten, Angehörigen und Mitglieder das 

Recht auf Wissenschaftsfreiheit, die Rechte 

nach diesem Gesetz sowie die Rechte nach der 

Grundordnung wahrnehmen können. 
4
Die Ver-

einbarungen bedürfen der Zustimmung des 

Fachministeriums. 
5
§ 16 Abs. 2 Satz 5 findet auf

die Leiterinnen und Leiter von Kliniken und Institu-
ten der in Satz 1 genannten Krankenhäuser 

__________ entsprechende Anwendung, soweit 

die Leiterinnen und Leiter als außerplanmäßige 

Professorinnen und Professoren der medizinischen 

Fakultät der Universität Göttingen mit der selbstän-

digen Wahrnehmung ihres Faches in Forschung 

und Lehre betraut sind und Aufgaben in Forschung 
und Lehre an der Universitätsmedizin Göttingen 

wahrnehmen __________.“ 

7/1. In § 63 i Abs. 1 werden die bisherigen Sätze 2 

und 3 durch den folgenden neuen Satz 2 er-

setzt: 
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„
2
Für die Vereinbarungen gilt § 63 h Abs. 7 Sät-

ze 3 und 4 entsprechend.“ 

  8. § 72 wird wie folgt geändert:   8. § 72 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

In Absatz 5 werden folgende neue Sätze 2 und 3 

angefügt: 

b) ____ Es werden die folgenden ____ Sätze 2 

und 3 angefügt: 

„
2
Sieht die Grundordnung ein weiteres Vorstands-

mitglied nach § 63 b Satz 5 vor, kann in der 

Grundordnung zugleich bestimmt werden, dass bei 

erstmaliger Bestellung das bisherige Vorstandsmit-

glied nach § 63 b Satz 4 Nr. 3 als Vorstandsmit-

glied nach § 63 b Satz 5 unter Aufgabe seines bis-

herigen Amts bestellt wird. 
3
§ 63 b Satz 6 und 7, 

§ 63 c Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 sowie § 63 d 

Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 gelten entsprechend.“ 

„
2
Ist gemäß § 63 b Satz 5 nach der Grund-

ordnung ein weiteres Vorstandsmitglied vor-

gesehen, so kann in der Grundordnung für 

dessen erstmalige Bestellung zugleich be-

stimmt werden, dass ____ das bisherige Vor-
standsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 3 mit 

seiner Zustimmung unter Aufgabe seines 

bisherigen Amtes als Vorstandsmitglied mit 

Zuständigkeit für das Ressort Infrastruktur

bestellt wird. 
3
Die Bestellung erfolgt ohne 

Durchführung des Verfahrens nach § 63 c 

Abs. 1 Sätze 1 bis 3 oder nach § 63 d 

Abs. 1 Sätze 1 bis 3; im Übrigen sind

§ 63 b Sätze 6 und 7 sowie für die Medizini-

sche Hochschule Hannover § 63 c Abs. 1 

Satz 5 und Abs. 2 und für die Universitäts-

medizin Göttingen § 63 d Abs. 1 Satz 5 und 

Abs. 2 anzuwenden.“ 

  9. Die Anlage 1 zu § 63 c Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt 

geändert: 

  9. Die Anlage 1 (zu § 63 c Abs. 1 Satz 1) wird wie 

folgt geändert: 

a) In Nr. 1 wird bei Buchstabe c die Angabe 

„Nrn. 2 und 3“ durch die Angabe „Nrn. 2 und 3 

sowie Satz 5, sofern ein solches bestellt ist“ 

ersetzt. 

a) In Nummer 1 ____ Buchst. c werden nach 

der Angabe „Nrn. 2 und 3“ ____ die Worte

„__________ sowie das weitere Vor-

standsmitglied nach § 63 b Satz 5, sofern 

nach der Grundordnung ein solches vorge-

sehen und bestellt ist“ eingefügt. 

b) In Nr. 2 wird bei Buchstabe f die Angabe 

„Nrn. 1 und 3“ durch die Angabe „Nrn. 1 und 3 

sowie Satz 5, sofern ein solches bestellt ist“ 

ersetzt. 

b) In Nummer 2 ____ Buchst. f werden nach 

der Angabe „Nrn. 1 und 3“ ____ die Worte 

„__________ sowie das weitere Vor-

standsmitglied nach § 63 b Satz 5, sofern 

nach der Grundordnung ein solches vorge-

sehen und bestellt ist“ eingefügt. 

c) In Nr. 3 wird bei Buchstabe d die Angabe 

„Nrn. 1 und 2“ durch die Angabe „Nrn. 1 und 2 

sowie Satz 5, sofern ein solches bestellt ist“ 

ersetzt. 

c) In Nummer 3 ____ Buchst. d werden nach 

der Angabe „Nrn. 1 und 2“ ____ die Worte

„__________ sowie das weitere Vor-

standsmitglied nach § 63 b Satz 5, sofern 

ein solches nach der Grundordnung vorge-

sehen und bestellt ist“ eingefügt. 
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d) Es wird folgende neue Nr. 4 angefügt: d) Es wird die folgende ____ Nummer 4 ange-

fügt: 

„4. Findungskommission für das Vorstands-

mitglied nach § 63 b Satz 5: 

„4. Findungskommission für das weitere 

Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 5, 

sofern ein solches nach der Grund-

ordnung vorgesehen ist:

a) vier vom Senat aus seiner Mitte 

gewählte Mitglieder, 

a) unverändert

b) zwei von der Klinikkonferenz aus 

ihrer Mitte gewählte Mitglieder, 

b) unverändert

c) zwei vom Hochschulrat aus seiner 

Mitte gewählte Mitglieder, 

c) unverändert

d) die Vorstandsmitglieder nach 

§ 63 b Satz 4 Nrn. 1, 2 und 3 (ohne 

Stimmrecht), 

d) die Vorstandsmitglieder nach 
§ 63 b Satz 4 Nrn. 1 bis 3 (ohne 

Stimmrecht), 

e) eine Vertreterin oder ein Vertreter 

des Fachministeriums (ohne 

Stimmrecht), 

e) unverändert

f) die Leiterin oder der Leiter des 

Pflegedienstes (ohne Stimmrecht), 

f) unverändert

g) ein vom Personalrat aus seiner Mit-

te gewähltes Mitglied (ohne Stimm-

recht) und 

g) unverändert

h) die Gleichstellungsbeauftragte  

(ohne Stimmrecht).“ 

h) unverändert

10. Die Anlage 2 zu § 63 d Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt 

geändert: 

10. Die Anlage 2 (zu § 63 d Abs. 1 Satz 1) wird wie 

folgt geändert: 

a) In Nr. 1 wird bei Buchstabe b die Angabe 

„Nrn. 2 und 3“ durch die Angabe „Nrn. 2 und 3 

sowie Satz 5, sofern ein solches bestellt ist“ 

ersetzt. 

a) In Nummer 1 ____ Buchst. b werden nach 

der Angabe „Nrn. 2 und 3“ ____ die Worte

„__________ sowie das weitere Vor-

standsmitglied nach § 63 b Satz 5, sofern 

ein solches nach der Grundordnung vorge-

sehen und bestellt ist“ eingefügt. 

b) In Nr. 2 wird bei Buchstabe b die Angabe 

„Nrn. 1 und 3“ durch die Angabe „Nrn. 1 und 3 

sowie Satz 5, sofern ein solches bestellt ist“ 

ersetzt. 

b) In Nummer 2 ____ Buchst. b werden nach 

der Angabe „Nrn. 1 und 3“ ____ die Worte

„__________ sowie das weitere Vor-

standsmitglied nach § 63 b Satz 5, sofern 

ein solches nach der Grundordnung vorge-

sehen und bestellt ist“ eingefügt. 
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c) In Nr. 3 wird bei Buchstabe b die Angabe 

„Nrn. 1 und 2“ durch die Angabe „Nrn. 1 und 2 

sowie Satz 5, sofern ein solches bestellt ist“ 

ersetzt. 

c) In Nummer 3 ____ Buchst. b werden nach 

der Angabe „Nrn. 1 und 2“ ____ die Worte

„__________ sowie das weitere Vor-

standsmitglied nach § 63 b Satz 5, sofern 

ein solches nach der Grundordnung vorge-

sehen und bestellt ist“ eingefügt. 

d) Es wird folgende neue Nr. 4 angefügt: d) Es wird die folgende ____ Nummer 4 ange-

fügt: 

„4. Findungskommission für das Vor-

standsmitglied nach § 63 b Satz 5: 

„4. Findungskommission für das weitere 

Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 5,
sofern ein solches nach der Grund-

ordnung vorgesehen ist: 

a) die Präsidentin oder der Präsident 

als vorsitzendes Mitglied, 

a) unverändert

b) die Vorstandsmitglieder nach 

§ 63 b Satz 4 Nrn. 1, 2 und 3 (ohne 

Stimmrecht), 

b) die Vorstandsmitglieder nach 
§ 63 b Satz 4 Nrn. 1 bis 3 (ohne 

Stimmrecht), 

c) drei vom Fakultätsrat aus seiner 

Mitte gewählte Mitglieder, 

c) unverändert

d) zwei von der Klinikkonferenz aus 

ihrer Mitte gewählte Mitglieder, 

d) unverändert

e) ein vom Personalrat der Universi-

tätsmedizin aus seiner Mitte ge-

wähltes Mitglied (ohne Stimm-

recht), 

e) unverändert

f) die Gleichstellungsbeauftragte der 

Universitätsmedizin (ohne Stimm-

recht), 

f) unverändert

g) die Leiterin oder der Leiter des 

Pflegedienstes (ohne Stimmrecht), 

g) unverändert

h) zwei vom Stiftungsausschuss Uni-

versitätsmedizin aus seiner Mitte 

gewählte Mitglieder und 

h) unverändert

i) die Vertreterin oder der Vertreter 

des Fachministeriums im Stif-

tungsausschuss Universitätsmedi-

zin (ohne Stimmrecht).“ 

i) unverändert
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Artikel 2 Artikel 2 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkün-

dung in Kraft. 

unverändert

(V
erteilt am 06.09.2019) 
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